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liehe Erziehungsrecht. L iegt eine staatlich angeordnete Fam ilien- oder 
Heim erziehung vor, ist gleichzeitig zu prüfen, ob str. Verantw. nach § 143 
gegeben ist.

U nter Entführung ist jede rechtsw idrige H erausnahm e des M inder
jährigen aus dem  A ufenthaltsbereich, den der Erziehungsberechtigte fü r 
ihn festgelegt hat, z. B. E lternhaus, Fam ilie eines D ritten, W ochenkrippe 
u. ä., zu verstehen. Die H erausnahm e m uß gegen den W illen des Erzie
hungsberechtigten erfolgen.

Der M inderjährige w ird  dem  Erziehungsberechtigten rechtswidrig vor
enthalten, w enn er vom Nichterziehungsberechtigten trotz A ufforderung 
durch den Erziehungsberechtigten nicht zurückgegeben wird. H ielt sich 
der M inderjährige zunächst m it Einwilligung des Erziehungsberechtigten 
bei anderen Personen auf, so w ird erst m it der W eigerung, das Kind 
w ieder zurückzugeben, aus dem  A ufenthalt bei nichterziehungsberech- 
tigten Personen ein rechtsw idriges V orenthalten des M inderjährigen 
gegenüber dem  Erziehungsberechtigten.

Sowohl fü r  die E ntführung als auch fü r  das rechtsw idrige V orent
halten  ist es unerheblich, ob der M inderjährige m it der T at einverstanden 
ist.

Die H andlung kann nu r vorsätzlich begangen werden.

4. Abs. 2 en thält erschwerende Umstände, un te r denen die E ntführung 
oder V orenthaltung durchgeführt w ird. E r unterscheidet zwischen

den angew andten M itteln und M ethoden der Tatbegehung und den Folgen 
fü r den M inderjährigen.

Die taterschw erenden U m stände können sowohl gegenüber dem M in
derjährigen  als auch gegenüber dem  Erziehungsberechtigten oder dem 
D ritten, bei dem  sich der M inderjährige m it E inverständnis des Erzie
hungsberechtigten befindet, angew andt werden. Die A nw endung von 
Drohungen und Gewalt ist eine zwangsweise E inw irkung auf den Willen 
bzw. das V erhalten der betroffenen Person, deren W iderstand gegen die 
T at dam it gebrochen w erden soll. Die A nw endung von List kann beispiels
weise in einer Täuschung (der T äter täuscht die betroffene Person über 
seine w ahren  Ziele und Absichten und w ill so erreichen, daß sie freiw illig 
seinem  Verlangen nachkommt) oder in der A usnutzung einer günstigen 
G elegenheit bestehen.

Als taterschw erende Folge w ird die erhebliche Schädigung des Minder
jährigen genannt. Diese m uß bei vorsätzlicher Begehung der T at selbst 
fahrlässig verschuldet sein und kann sich sowohl auf körperliche als auch 
auf psychische Schäden beziehen.

5. Abs. 3 regelt einen w eiteren erschwerenden Umstand. E r en thält 
die Zielstellung, den Minderjährigen in ein Gebiet außerhalb der

DDR zu entführen. Sie muß durch Tatsachen bewiesen sein. Der an 
gestrebte Erfolg braucht nicht einzutreten. Ist e r  eingetreten und ha t sich 
dam it die Zielsetzung verw irklicht, so w ird  das bei der B eurteilung der 
Tat und der Strafzum essung zu berücksichtigen sein. Die P rüfung der


